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AUFSATZ 

Die Entwicklung des Rechts des Aufsichtsrats irn Jahre 2007 
Aktuelle Rechtsprechung für die Praxis 

Votz Dr. Christoph Knapp, ~ugsburg '  

Das Recht des Aufsichtsrats befindet sich nicht n u r  vor dem Hinter- 
grund der anhaltenden Corporate-Governance-Debatte und der 
weit reichenden Folgen des Mannesmann-Verfahrens in ständigem 
Fluss. In letzter Zeit häufen sich vielmehr auch Gerichtsentscheidun- 
gen, die zu einzelnen bislang wenig durchdrungenen Rechtsfragen 
des Aufsichtsrats und seiner Mitglieder Stellung nehmen. Die Ge- 
richte sind beispielsweise vermehrt mit Anfechtungsklagen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse befasst, die direkt oder indirekt den 
Aufsichtsrat u n d  seine Tätigkeit betreffen. Darüber hinaus wird 
auch die persönliche Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern immer 
häufiger Gegenstand von Gerichtsverfahren. 
Vor diesem Hintergrund will der nachfolgende Beitrag in erster Li- 
nie den Aufsichtsratsmitgliedern und Beratern von Gesellschaften 
einen Überblick über die aktuelle Rechtsentwicklung irn Jahre 
2007 u n d  damit eine praktische Hilfe f ü r  die tägliche Arbeit irn Auf- 
sichtsrat geben. Hierzu werden ausgewählte Entscheidungen aus 
der Rechtsprechung des BGH sowie der Instanzgerichte erläutert. 

1 .  Bestellung und persönliche Vsrawssetzungen der 
Aufsichfsratsmitglieder 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex („Kodex") sieht 
verschiedene Ernpfehlu~i~en liiiisicli tlich der persönlichen Vor- 
aussetzungen zur Bestellung von Aufsichtsratssnitgliedern vor. 
So empfiehlt Ziff. 55.. 1 des Kodex eine Altersgrenze von 70 Jah- 
ren; die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsnlitgliedern ist als 
Enipfehlung in Ziff. 5.4.2 des Kodex enthalten. Die Empfehlun- 
gen des Kodex waren bislang praktisch nicht Gegenstand von 
Gerichtsentscheidungen, weil es sich weder u m  gesetzliche noch 
um sonst rechtsverbindliche Regelutigen handelt. 

1.1 Sachverhalt 

Eine aktuelle Entscheidung des LG München I vo111 22. 11. 
2007 beschäftigt sich mit der Frage, welche rechtlichen Auswir- 
kungen es hat, wenn eine börsennotierte Gesellschaft von Emp- 
fehlungen des Kodex abweicht. Das Gericht wies die Anfecli- 
tungsklage eines MAN-Aktios~ärs gegen die Wal11 von Ferdinand 
Piech in den Aufsichtsrat des Unternehmeiis ab. Die Anfech- 
tuiigskläger stützten sich im Wesentlichen darauf, dass die Ge- 
sellschaft zwei Esn~fel~lungesi des Kodex nicht entsprochen habe, 

U 

obwohl in der Entspreclieiiserkläru~~g der Gesellschaft nach 
$ 161 AktG Abweichungen nicht initgeteilt worden waren'. 

Das Bemerkenswerte an der Entscheidung ist, dass die Klage 
im Wesentliclien auf Verletzungei~ des Kodex gestützt war, ins- 
besondere die E~iipfehlungen zur Altersgreilze (Ziff. 5.4.1 des 
Kodex) und zur persönliche Unabhängigkeit (Ziff. 55.4. des Ko- 
dex). Das Gericht konnte jedoch keinen relcvariteri Cesetzes- 
oder Satzungsverstoß feststellen, eine Verletzung des Kodex al- 
lein könne keine Arifeclit~ln~ begründen. 

Der I<läger hatte die Anfechtuiig darauf gestützt, dass Herr 
Piech zuin Zeitpunkt seiner Wahl bereits 70 Jahre alt war und zu- 

dein gleichzeitig Aufsiclitsratsvorsitzender beim Wettbewerber 
V W  sei. Die Wald verstoße daher gegen die oben zitierten Emp- 
fehlungen des Kodex. 

1.2 Aussagen des Gerichts 

Das LG München I ließ offen, ob zwischen VW und MAN 
im Bereich der Lkw-Produktion tatsächlich ein Wettbewerbsver- 
hältnis besteht. Die Regelungen des Kodex könnten die An- 
feclitbarkeit nämlich keinesfalls begrüsiclen. Ein Hauptversamm- 
lungsbeschluss könne nur bei einem Verstoß gegen ein Gesetz 
oder die Satzung mittels der Anfechtungsklage für nichtig er- 
klärt werden. Daran fehlte es im vorliegenden Fall. Das LG wies 
darauf hin, dass das Aktiengesetz weder eine Altersgrenze vor- 
schreibe iiocli von vornherein die Tätigkeit iin Aufsichtsrat eines 
Wettbewerbers verbiete. Umgekehrt komme dem Kodex weder 
satzusigsgleiche Wirkung zu noch sei er ein Gesetz. 

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Dein Kodex kommt we- 
der eine direkte noch eine indirekte Gesetzeswirkung zu. Der 
Kodex ist kein Gesetz im forlnellen oder materiellen Sinne. Auch 
die in $161  AktG verankerte Pflicht der Organe einer AG zur 
jährlichen Abgabe der Entsprechenserklärul~g führt nach ganz 
herrschender Auffassung nicht dazu, dass die einzelnen Empfeh- 
lungen des Kodex den Rang eines Gesetzes, einer Satzungsbe- 
stiimnung oder in sonstiger Weise geltenden Reclits erlangen2. 

2. Innere Ordnung und Beschlussfacswng des Aufsichrs- 
raIs 

2.1 Kontrolle von Aufsichtsratsbeschlbissen und Eincicht- 
nahme in Unterlagen 

Nach einer Entscheidung des OLG Stuttgart vom 30. 5.2007 
steht einzelnen Mitgliedern des Aufsiclitsrats keine Prozessflih- 
rungsbefugnis für eine Unterlassungsklage gegen die AG wegen 
~instrukturierungsniaBs~ahniesl zu, die nach Auffassung des 
~ufsichtsratsinitglieds unzulässig sein solles13. Ferner kann ein 
einzelnes Mitglied des Aiifsichtsrats ohne entsprechenden Mehr- 
heitsbeschluss des Greniiuiiis vosn beherrscliten Unternehmen 
über die gesetzlich vorgesehenen Informationsrechte hinaus 
nicht die Vorlage von Urkunden zur Einsichtnahme durch den 
Aufsichtsrat verlangen. 

2.1 . I  ~achverhalt  
Der Kläger beantragte in seiner Funktion als Mitglied des 

Aufsichtsrats der beklagten Gesellscliaft die Feststellung der 
Nichtigkeit von in eincr Aufsicl~tsratssitzun~ gefasstcil Beschlüs- 
sen, in denen der Aufsichtsrat die Zustirninung zur Uinsetzung 
von Uinstrukturieruilgs111aßnal1111en erteilte. Au~3erdesn ver- 
langte der Kläger die Unterlassung dieser Maßnahineii und die 
Vorlage von in dieseln Zusarnnienhaiig relevanten Unterlagen. 
Das LG Stuttgart wies die Klage hinsicl~tlicli der Untcrlassungs- 
anträge wegen felilendcr Prozcssfülirui~~sbefugnis als  inz zulässig 
und in? Übrigen als unbegründet ab. 

* Dr. Cl~ris~o~~li K,inpl~ ist Rechtsaiiwalt i t i  der Kanzlei Seitz Weckbacli 12ent 
OC Fackler iii Augsb~irg.  
1 LG Münclien I v. 22. 11 .  2007, 5 I-iICO 10614/07, N Z G  2008, 150 ff. (11. 
rkr . ,  U e r u f ~ i ~ i g  bei111 OLG Müi~clicn uiitcr 7 U 5628/07). 

2 Vgl. dazu I(i~nl~l), Die Ticuepfliciit der Aufsici i ts i -ats~i i i t~l iedcr  von Akti- 
engesellschafte~i und  Directors von Corporatioiis, 2004, C .  316 ff. 
3 OLG Stuttgart V. 30. 5 .  2007, 20 U 14/06, NZG 2007, 549 (n.  rkr. ,  Rev. 
bei11iBGH unter I1 Z1< 141107). 
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Abc. 2 Satz 3 AktG teil, das zwar nicht abstirmen darf (und auch 
tatsächlich nicht abstiimnt), aber anwesend ist. Das betroffene 
Mitglied darf trotz bestehenden Stimnlverbots sein Teilnahme- 
recht ausüben und ist - ebenso wenig wie ein Gesellschafter in 
der GmbH - nicht daraii gehindert, seinen Standpunkt in der der 
Abstinmung vorangehenden Diskussion darzulegen; es hat sich 
lediglich der Stimme zu enthalten. Geschieht dies nicht und 
stimmt das betroffene Mitglied gleichwohl init, so koinrnt es dar- 
auf an, wie die beiden anderen Mitglieder abgestimmt haben. 
Ungelöst ist aber weiterhin der -praktisch nicht ganz abwegige- 
Fall, dass ein Aufsiclltsratsnlitglied, mit dem sich die Gesellschaft 
iin Streit befindet, nicht zu den Aufsiciltcratssitzungen erscheint. 
In einem solchen Fall ist der Dreier-Aufsiclitsrat weiterhin be- 
schlussuiifahig. Zur Vermeidung dieser Situation hilft deshalb 
weiterhin nur die Bildililg eines größeren Aufsichtsrats bzw. die 
Bestellung von Ersatzinitgliedern. 

3. Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 

3.1 Vertretung der Gesellschaft gegenüber Hinterbliebe- 
nen von Vorstandsmitgliedern 

Der BGH hat weiter entschicden, dass die Aktiengesellschaft 
in einein Rechtsstreit uin die Erfüllung einer Versorgungszusage, 
den die Witwe eines Vorstandsniitglieds gegen die Gesellschaft 
führt, nicht durch ihren Vorstand, sondern geinäß $ 112 AlctG 
ausschließlicli durch ihren A~ifsichtsrat vertreten wird". 

3.2 Außerordentliche Kündigung des Dienstverhältnisses 
eines Vorstands 

Nach einer Entscheidung des BGH voin 2. 7. 2007 bedarf es 
auch vor dem Hintergrund des neuen $314 Abs. 2 BGB vor Aus- 
spruch der außerordentlichen Kündigung des Dienstverhältnis- 
ses n i t  eiiiem organschaftliclien Vertreter einer Kapitalgesell- 
schaft keiner Abmahnung". 

3.2.1 Sachverhalt 
Der BGH hatte sich erstmals seit Inkrafttreten der Schuld- 

rechtsreform init der Frage zu beschäftigen, ob $314 Abs. 2 BGB 
auch für eine außerordentliche Kündigung des Aiistellungsver- 
trags eines GmbH-Geschäftsführers gilt. Bereits vor der Schuld- 
rechtsreform hatte der BGI-I die Auffassung vertreten, dass der 
fristlosen ICündigung eines Geschäftsführers keine Abmahnung 
vorauszugehen hatI6. Der Gescliäftsführcr einer GmbH ist - wie 
das Vorstandsinitglied einer AG- nicht Arbeitnehiner der Gesell- 
schaft, sondern Organ. Zu seinen Leit~il~saufgaben gehört es, 
dass er für die Ordnungsmäßigkeit und Rechtniäßigkeit des Ver- 
haltens der Gesellschaft und der für diese handelnden Personen 
nach außen die Verantwortung trägt und in1 Innenverhältnis die 
Arbeitgeberfunktion erfüllt. Dementsprechend bedarf es keiner 
Hinweise der Gesellschafterversan~~l~lung oder des Aufsichtsrates, 
dass der Geschäftsführer sich an die Gesetze, aii die Satzung und 
an die in seinein Dienstvertrag niedergelegten Pflichten zu halten 
hat. Vielinehr hat sich das Organrnitglied ohne Abmalinung und 
von sich aus in1 Rahmen seines Pflichtenkreises dem Standard ei- 
nes ordentlichen Geschäfts~nanns entsprechend zu verhalten. 

3.1.2 Sachverhalt 3.2.2 Aussagen des Gerichts 
Die I<lägeriil ist die Witwe eines früheren Vorstands~nitglieds Daran ändert Ansicht des BGH auch der durch die 

der Gesellschaft, deren Rechtsnaclifolgerin die Beklagte ist. Ge- SchLlldreclltsrefom neu 314 Abs. 2 BGB nichts. 
stutzt auf den Dienstvertrag ilires Ehernaiiries erhob sie Klage auf %war ist niinmehr 1Lündigung von nauerschuldverhä~tniS- 
zahlung einer Witwenrente gegeil die Gesellscliaft, „gesetzlich „n aiis Grund gru11ds5tzlich erst nach erfolglosem 
vertreten durch den Vorstand." Ablauf einer zur Abhilfe bestimnten Frist oder nach erfolgloser 

3.1.3 Aussagen des Gerichts 

Nach Auffassung des BGH ist die Gesellschaft in1 vorliegeii- 
den Rechtsstreit nicht ordnungsgemäß vertreten gewesen ($547 
Nr. 4 ZPO). Vertreter der Beklagten ist in einem solchen Rechts- 
streit allein deren AufSichtsrat ($ 112 AktG). Die - abstrakte - 
Gefahr einer Interessenkollision, welche die Ailwenduilg des 
$ '1 12 hktG erfordert, ist nach Ansicht des BGI-I auch in einem 
Fall wie dein vorliegenden gegeben, in dem die Witwe des ehe- 
maligen Vorstandsmitglieds Rentenansprüche geltend n~acht. 
Solche Rentenansprüche sind nicht anders zu beurteilen als die 
I<uhegclialtsansprüche des verstorbenen Ehemalins, die auf des- 
sen früherer Vorstaiidstätigkeit beruhen". 

3.1.4 Stellungnahme 

L3er BGI-I bekräftigt init den1 Urteil seine langjährige Recht- 
sprecliung, wonach Prozcsshandl~ii~gen, die der Vorstand unter 
Verstoß gegen $ 112 AktG vorgenolmlen hat, zunäc!ist sch~ve- 
bend unwirksani sind, solange sie nicht vom A~ifsicl~tsrat ge~ieli- 
niigt und dai~iit geheilt werden'! Der von Amts wegen zu beach- 
tende Vertretuiigsi~~aiigel ist hier jedoch nicht geheilt worden, 
weil dcr Aufsicl~tsrat die PI-ozessführuiig des Vorstands nicht ge- 
nehn~igt hat. Die Klage der Witwe wurde deshalb als unzulässig 
abgewiesen. 

Abmahnung zulässig; dies gilt jedoch gemäß $ 314 Abs. 2 Satz 2 
BGB i.V.m. $323  Abs. 2 Nr. 3 BGB dann nicht, wenn besoildere 
Umstände vorliegeii, die unter Abwägung der beiderseitigen In- 
teressen die sofortige Kündigung rechtfertigen. Dies sieht der 
BGIl im Falle von Geschäftsführern bzw. Vorstandsmitglieder11 
als gegeben an, da die dargelegte Funkt ionszu~eisun~ an diese 
Organe ein solch besonderer Unistaiid ist17. 

3.2.3 Stellungnahme 
Die Eiitscheidung ist auch f3r die Praxis des Aufsichtsrats von 

Bedeutung, weil der Aufsichtsrat geniäß $ 112 AktG für den 
Ausspruch einer außerordentlichen ICüiidigung des Dienstver- 
liältnisses eines Vorstandsmitglieds zuständig ist. Zum Nachweis 
der Vertretungsmacht ist es beiin Ausspruch von ICüiidigungen 
zu empfehlen, das entsprecliende Aufsichtsratsprotokoll oder 
cine besondere Erinächtiguiigsurkunde vorzulegen (5 174 BGB), 
sofern ~iicht der Gesai-iitaufsichtsrat tätig wi~-d". 

3.3 Herau~gabe~fl icht von Unterlagen durch Aufsichts- 
ratsmitglieder 

Das OLG Düsseldorf hat init Urteil vom 22. 3. 2007 eilt- 
schiedeii, dass eine Klausel in der Gcscliäftsordi~u~i~ eines Auf- 
sichtsrats, wonach ein A ~ ~ f s i c h t s ~ a t s i ~ ~ t ~ i i e d  mit sciricrn Aus- 

12 BGEl V. 16. 10. 2006,11 ZR 7/05, DStIi 2006, 2325. 
13 Ebeiiso Iii@r, (F11. 5), $ 112 Rn. 2. 
14 Z .  B. BGI-I V. 21.06 l999,II ZR 27/98, DStR 1999,1713 

15 CCH V .  2 .  7 .2007, l I  %R71/06, DStR2007, 1640. 
16 RGIHv. 10 .  '1.2001, I1 ZR 14/00,DStR2001,2166. 
17 BGI-I v.2. 7. 2007,II Zl i71/06,  DScR2007, 1640. 
18 H I ~ ~ ,  (Fr]. S ) ,  $ I I 2  ]<I>. 6. 












